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Der Bundesminister für Verkehr , 
und verstaatlichte Unternehmungen ,~ /l~3f/ A. B. ' 

ZU ,li!t-1d' /J. Pr.ZI.5.901/15-I/2-1969 
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ANFRAGEBEANT\'IORTUNG<: ,'<::' ' ... ~-.; ~', : '. fC ; , 
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betreffend die schriftliche Anfrage des Abgeordneten 
zum Nationalrat Peter und Genossen: "geplanter Ausbau 

'. des Zivilflughafens Linz-Hörsching" (Nr 0 1418/J-NR/1969 
vom 21.0ktober 1969) 
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Zunächst wird festgestellt, daß die Planung von Flugplätzen 
nicht, zu den Aufgaben des Bundesministeriums für Verkehr und 

verstaatlicht~, Unternehmungen zählt, das vielmehr Flughafen­

~ewilligungs= und Aufsichtsbehörde ist. Diese rechtliche 
Stellung wird ~uch durch ein Erkenntnis des Verwaltungsge~ 

richtshofes vom 29.3.1962 bestätigt, in dem es heißt: 
,"Die Planung und Ausführung des Flughafens ist allein Ange­
legenheit der Mitbeteiligten Partei, der die Zivilflugplatz­
bewilligung im Sinne des § 68 des Luftfahrtgesetzes,erteilt 

worden ist (hier Flughafenunternehmen) 9 wenrlgl eichnl.cht 
übersehen werden mag,daß die mitbeteiligte Partei wegen 
der überragenden Bedeui{;un,g des Flughafens eines steten Ein­

vernehmens mit der Luftfahrtbehörde nicht wird entraten kön­
nen. In rechtlic~er Hinsicht ist es allein Sache des Flug-

.. 
pJatzunternehmens, für eine der Entwicklung der Luftfahrt 

',' '-,' 'entsprechende Flugplatzausgestaltung vorausschauend vorzu-

sorgen." 
<- '. 

,Zu den Fragen 1 ) ,bis 4lJ..: 

';!"b :>~':; ::Das Verfahren über den Antrag 'der Flughafen' Linz' Betriebs­
-.:' ~:~, .l::;- ",gesellschaft m. b.H. auf Erteilung' einerZivilf'lugplatz-

"; ~" ; "':,, ,Bewilligung 'zum Zwecke der Real trennung'"mili tärischer und 
ziviler Flugplatzanlagen, insbesondere der Errichtung einer 

. ':, -I, ~ :.... . 
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zivilen Piste mit einer Länge von 20500 m in einem 
Parallelabstand von 230 m nördlich der bestehenden 
militärischen Piste ist rechtsanhängigo 

Unabhängig davon finden seit 240 Oktober 1969 unter' 
Vorsitz des Herrn Landeshauptmannes von Ob~rösterreich 
zwischen den Gesellschaftern der Flughafen Linz Betriebs-
gesellschaft mob.Ho? Bundesland Oberösterreich undLan­
deshauptstadt Linz (unter Beiziehung von Vertretern 'der 
übrigen Organe dieser Gesellschaft) und den Vertretern 
der ,betroffenen Gemeinden Traun und Pasching sowie der 
InteressengeI)1einschaft gegen Fluglärmentwicklung Bespre­
chungen s~att? um einen Interessenausgleich herbeizuführen. 

In diesem Forum werden auch die unter den Punkten 1) bis 4) 

,., der gegenständlichen Anfrage aufgeworfenen Probleme (wie 
die Verschiebung der Piste nach Westen 9 Absenkung der West­
bahntrasse, Verschwenkung der Piste? Situierungdes Flug­
sicherungsturmes 9 Maßnahmen gegen den Fluglärm u.sowo) ein-

~" 
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gehend unter Beiziehung von Sachverständigen und Einholung 
von Expertengutachten behandelt. 

Allfällige Änderungen des Zivilflugplatz-Bewilligungsantrages 
gemäß § 69 Luftfahrtgesetz auf Grund des Ergebnisses dieser 
Planungsbesprechungen werden im rechtsanhängigen Verfahren 
entsprechend berücksichtjgt werden. 

. ~ '. ,.,'.' ' .. 

Zu Fra~e 5): . 

Zunächst darf wiederholt werden 9 daß Flugplatz-Planungen 
nach der bestehenden Rechtslage'nicht in die Vollziehung 
des Bundesministeriums für Verkehr und ilerstaatlioht,e Un­
ternehmungen fallen. 

J Was die Vollziehung der §§ 68 ff des Luf-tfahrtgesetzes beT 
·qC;;:~).i':,: ;,<tl:'i:rft, sind derz.eit außer dem in Rede stehenden Antrag der 

... ,~,.,Flug}~af,en Linz :13etriebsgesellschaft ,m 0 b. PI., folgende Zi vi,l­

;;;j~"flugplatz-Bewilligungsverfahren .in Flughafenangelegenheiten 
. .!, •. ' ... " .. 
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a) Flughafen WiEn Betriebsgesellschaft m. b.H.: Antrag auf 
Bewilligung einer verschwenktenPiste in der Richtung 
16/34 mit einer Länge von 3.700 m und einer Breite von 
45 m unter gleichzeitiger Absiedlung des Flughafens vlien/ 
Aspern nach Deutsch Wagram und Vöslau und . 

b) Flughafen Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.: Antrag auf 
Verlängerung der bestehenden Piste 17/35'von derzeit 2.000 m 
auf 2.500 m in südlicher Richtung. 

-Für die Angelegenheiten der österreichischen Flugfelder sind 
gemäß §68 Luftfahrtgesetz die Landeshauptmänner in mittel­
bare-I" Bund e sv e rwal t ung zust änd ig • 

Zu Frage 6): 

In Vollziehung des Luftfahrtgesetzes wird im Interesse der 
WOhnbevölkerung Österreichs der Fluglärmfrage von meinem 
Ressort schon seit Jahren erhöhte Aufmerksamkeit beigemessen; 
so sind in den_ Luftverkehrsregeln einschließlich der in den 
Anlagen geregelten Flugplatzbeschränkungsgebieten, tlbungs- u. 
Erprobungsbereichen sowie in der Zivilflugplatzverordnung und 
d~r Zivilflugplatz-Betriebsordnung Maßnahmen gegen den Fluglärm 
getroffen. Darüber hinaus werden in den Zivilflugplatz~ 
Bewil1igungsv~':r:ta.hren 'Sdhon bisher international anerkannte 
Fluglärmexperten, wie etwa Prof .Dr.Meister und Prof .D-r. 
Dipl.lng~Bruckmayer, beigezogen. 

Wien, am 20. Dezember 1969 
Der 
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